
 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) 

der UNISAN GmbH, FN48273 s, Harter Süd Straße 10, 8075 Hart 

bei Graz 

1. Allgemeines 
Diese Allgemeinen Geschä0sbedingungen (im Folgenden kurz 

AGB) gelten für alle Vertragsabschlüsse zwischen der UNISAN 

GmbH (im Folgenden kurz „UNISAN“) und Verbrauchern sowie 

Unternehmen (im Folgenden kurz Kunden) hinsichtlich der Wa-

ren und Werkleistungen von UNISAN in der jeweils geltenden Fas-

sung, die auf der Website www.unisan.cc abru>ar ist.  

 

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschä0 zu 

Zwecken abschließt, welches überwiegend weder ihrer gewerbli-

chen noch ihrer selbständigen beruflichen TäCgkeit zugerechnet 

werden kann. Unternehmer ist eine natürliche oder jurisCsche 

Person oder eine rechtsfähige Personengesellscha0, die bei Ab-

schluss eines Rechtsgeschä0s in Ausübung ihrer gewerblichen 

oder selbständigen beruflichen TäCgkeit handelt. 

 

Gegenüber Unternehmern gelten diese AGB auch für kün0ige 

Geschä0e, ohne dass UNISAN nochmals auf sie hinweisen muss. 

Andere Bedingungen haben keine GülCgkeit und wird diesen so-

mit ausdrücklich widersprochen. Abweichenden, entgegenste-

henden, früheren, einschränkenden oder ergänzenden Ge-

schä0sbedingungen und Regelungen des Vertragspartners muss 

UNISAN ausdrücklich und schri0lich zusCmmen, damit diese im 

Einzelfall Vertragsbestandteil werden. Insbesondere gelten Ver-

tragserfüllungshandlungen seitens UNISAN nicht als ZusCmmung 

zu etwaigen von gegenständlichen AGB abweichenden Bedingun-

gen. Die AGB haben auch für Folgeau0räge GülCgkeit, und zwar 

auch dann, wenn diese nicht gesondert mündlich oder schri0lich 

vereinbart werden. 

 

2. Vertragsgegenstand und Vertragsabschluss 

Gegenstand des Vertrages sind der Verkauf von unter anderem 

im Webshop angebotenen Waren sowie Werkleistungen betref-

fend insbesondere die Planung, InstallaCon, Inbetriebnahme, 

Wartung, Überprüfung, Montage, Reparatur und Instandsetzung 

von Anlagen, Einrichtungen, Einrichtungsgegenständen, 

Rohrleitungssystemen und sonsCgen Einrichtungen für Sanitär-, 

Heizungs-, Klima-, Lü0ungs- und Elektrotechnik. 

 

Alle Angebote und Preisangaben, die auf der Website zu finden 

sind, sind unverbindlich und als Aufforderung an den Kunden zu 

verstehen, selbst ein rechtlich verbindliches Angebot zu legen.  

 

Ein Vertragsanbot eines Kunden bedarf einer schri0lichen Auf-

tragsbestäCgung von UNISAN. Das Absenden der vom Kunden be-

stellten Ware bewirkt ebenso den Vertragsabschluss.  

 

Verbindliche Angebote können nur schri0lich, per Fax oder E-Mail 

gelegt werden.  

 

Die Annahme eines Angebotes ist nur hinsichtlich der gesamten 

angebotenen Leistung möglich.  

 

Sofern der Kunde eine Bestellung ohne vorherige Angebotsstel-

lung von UNISAN aufgibt bzw. eine Werkleistung ohne vorherige 

Angebotsstellung beau0ragt, so gilt der Vertrag erst nach Vorlie-

gen einer schri0lichen Au0ragsbestäCgung seitens UNISAN als zu 

Stande gekommen. Eine Au0ragserteilung ist nur bei Bekannt-

gabe der vollständigen Kundendaten möglich. 

 

AlternaCv kann eine Bestellung auch im Webshop von UNISAN er-

folgen. Durch Anklicken des BestellbuKons „zahlungspflichCg be-

stellen“ wird ein verbindliches Angebot über die im Warenkorb 

enthaltenen Waren abgegeben. Der Vertrag kommt erst durch die 

Annahme der Bestellung durch UNISAN zu Stande, dies insbeson-

dere durch die Absendung einer Au0ragsbestäCgung per E-Mail.  

 

Die vom Kunden aus dem Webshop ausgewählten Produkte wer-

den in den virtuellen Warenkorb gelegt. Über die ausgewiesene 

SchalLläche in der NavigaConsleiste kann der Warenkorb jeder-

zeit aufgerufen werden und können durch den Kunden die zum 

Kauf beabsichCgten Waren jederzeit abgerufen und dabei Ände-

rungen vorgenommen werden. Vor Absendung der Bestellung 

hat der Kunde noch einmal die Möglichkeit, die beabsichCgte Be-

stellung zu überprüfen. Durch Anklicken des BestellbuKons „jetzt 

kaufen“ erklärt sich der Kunde damit einverstanden, die im Wa-

renkorb enthaltenen Produkte von UNISAN zu den dort 

ausgewiesenen Preisen erwerben zu wollen. Damit stellt der 

Kunde ein verbindliches Angebot an UNISAN und werden die vor-

vertraglichen InformaConen für Verbraucher und diese AGB als 

allein maßgeblich anerkannt. Vom Eingang der Bestellung wird 

der Kunde automaConsunterstützt verständigt. Ausdrücklich wird 

darauf hingewiesen, dass dieser Vorgang keine Annahme des An-

gebotes darstellt. Erst durch Zusendung der Au0ragsbestäCgung 

via E-Mail kommt der Kaufvertrag gülCg zu Stande. Da die Auf-

tragsbestäCgung samt aller im Zusammenhang mit dem Vertrags-

abschluss erforderlichen InformaConen per E-Mail an den Kun-

den versendet wird, ist vom Kunden sicherzustellen, dass die von 

ihm bei der Bestellung bekanntgegebene E-Mail-Adresse zutref-

fend ist, der Empfang der E-Mails technisch sichergestellt und ins-

besondere nicht durch SPAM-Filter verhindert wird. 

 

Ab Abgabe der Bestellung ist der Kunde an seine Erklärung ge-

bunden. Das gesetzliche Widerrufsrecht (RücktriKsrecht) für Ver-

braucher bleibt davon unberührt. 

 

Erteilte Au0räge können von UNISAN innerhalb von acht Tagen 

ab Au0ragserteilung storniert werden. 

 

Vertragsabschlüsse erfolgen ausschließlich in deutscher Sprache.  

 

3. Preise  

Alle von UNISAN genannten Preise für Verbraucher sind inkl. der 

gesetzlichen Umsatzsteuer, für Unternehmer exkl. der gesetzli-

chen Umsatzsteuer zu verstehen. Nicht enthalten sind die anfal-

lenden Liefer- und Versandkosten. Diese werden im Zuge des Be-

stellvorganges im virtuellen Warenkorb bzw. bei Bestellungen au-

ßerhalb des Webshops oder bei Beau0ragungen von Werkleis-

tungen auf dem Angebot gesondert ausgewiesen. Die Versand-

kosten werden pro Bestellung ausgewiesen. Alle genannten 

Preise sind in EURO zu verstehen, sofern nichts anderes ausdrück-

lich vermerkt ist. 

 

Kostenvoranschläge sind kostenpflichCg. Bei anschließender Auf-

tragserteilung wird das für den Kostenvoranschlag bezahlte Ent-

gelt bei Rechnungslegung berücksichCgt.  
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UNISAN ist zu Preisanpassungen berechCgt, sollten sich während 

der Vertragslaufzeit für die KalkulaCon relevante Kostenstellen 

oder zur Leistungserstellung notwendige Kosten wie jene für Ma-

terialien, Energietransporte, Fremdarbeiten, Finanzierung, Mitar-

beiterlöhne etc. nach oben oder nach unten verändern. Die von 

UNISAN angebotenen Preise sind stets variabel. Die Erhöhung 

oder Verringerung des Warenkaufpreises oder Werklohnes orien-

Cert sich an der Veränderung des Großhandelspreisindex, Bau-

kostenindex sowie Tariflohnindex. Ausgangsbasis ist stets der bei 

Vertragsabschluss für diesen Monat veröffentlichte Indexwert.  

 

Mit Vertragsabschluss verpflichtet sich der Kunde zur vollständi-

gen Bezahlung des Kaufpreises samt Versandkosten bzw. Werk-

lohn. 

 

Werden Geräte oder Materialien vom Kunden beigestellt, ist 

UNISAN berechCgt, dem Kunden 15 % von seinen Verkaufsprei-

sen dieser oder gleicharCger Waren zu verrechnen.  

 

RabaK- und Gutscheincodes können nicht nachträglich auf Be-

stellungen angerechnet werden. 

 

Bogenförmig verlegte Leitungen werden im Außenbogen gemes-

sen. Formstücke und Armaturen werden im Rohrausmaß mitge-

messen, jedoch separat verrechnet. Das Ausmaß des Korrosions-

schutzes und des Anstrichs ist gleich dem Ausmaß der darunter 

befindlichen Rohre anzunehmen. Das Ausmaß der Isolierung wird 

an den Außenflächen gemessen. Unterbrechungen bis maximal 1 

Meter bleiben unberücksichCgt. 

 

4. Zahlungsmodalitäten 

Dem Kunden stehen für Bestellungen im Fernabsatzwege ver-

schiedene Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung, welche anläss-

lich des Bestellvorgangs angezeigt und vom Kunden ausgewählt 

werden können.  

 

Sofern nicht ausdrücklich anderes vereinbart wird, erfolgt eine 

Lieferung der Ware erst nach vollständiger Bezahlung der Rech-

nung. Werkleistungen werden – sofern nicht ausdrücklich ande-

res vereinbart wird – nach Maßgabe des FortschriKes der Leis-

tungsausführung in Teilrechnungen und nach Abschluss der Leis-

tungserbringung in einer Schlussrechnung fakturiert. Rechnun-

gen für Werkleistungen sind sofort nach Erhalt zur Zahlung fällig. 

 

Ab einer Au0ragssumme von € 5.000,00 ist UNISAN berechCgt, 

Anzahlungsrechnungen zu legen. Die Pflicht zur Leistungserbrin-

gung beginnt in einem derarCgen Fall erst ab vollständiger Beglei-

chung dieser Anzahlungsrechnung.  

 

Bei Verzögerungen in der Leistungserbringung, die nicht von 

UNISAN zu vertreten sind, ist UNISAN berechCgt, über die bisher 

erbrachten Leistungen Teilrechnungen zu legen.  

 

Bei Zahlungsverzug ist UNISAN berechCgt, Verzugszinsen in der 

Höhe von 12 % p.a. zu verrechnen; hierdurch werden darüberhin-

ausgehende Ansprüche (insbesondere der Ersatz von Betrei-

bungskosten) nicht berührt. Der Kunde ha0et – auch im Falle des 

unverschuldeten Zahlungsverzuges – für UNISAN entstehende 

Mahn- und Inkassospesen, soweit sie zur zweckentsprechenden 

Rechtsverfolgung notwendig waren und angemessen sind.  

 

Bei Überschreitung der Zahlungsfrist (bei Teilrechnungen mit 

auch nur einer Rechnung) verfallen gewährte Vergütungen 

(Nachlässe, RabaKe, Abschläge, SkonC u.a.) und werden der 

Rechnung zugerechnet. 

 

Werden UNISAN nach Vertragsabschluss Umstände über die 

mangelnde Zahlungsfähigkeit des Kunden bzw. dessen schlechte 

wirtscha0liche Lage bekannt, so ist UNISAN berechCgt, sämtliche 

bereits erbrachte Leistungen sofort abzurechnen und die Fortset-

zung der Leistungserbringung von der Stellung entsprechender 

Sicherheiten durch den Kunden abhängig zu machen.  

 

5. Lieferung, Montage 
Sofern nichts anderes vereinbart ist, erfolgt die Lieferung an die 

vom Kunden angegebene Lieferadresse bzw. die Leistungserbrin-

gung an der vom Kunden angegebenen Adresse. Bei Anlieferung 

der Ware zum Kunden vor Montage geht das Risiko des Untergan-

ges (Diebstahl, Naturkatastrophen, Beschädigung etc.)  zum Zeit-

punkt der Anlieferung der Ware auf den Kunden über.  

 

UNISAN behält sich ausdrücklich das Recht vor, sämtliche beauf-

tragte Leistungen an ein Subunternehmen zu übergeben.  

 

Die Leistungsausführung beginnt frühestens in dem Zeitpunkt, in 

dem alle vertraglichen und technischen Einzelheiten geklärt sind 

und der Kunde seine Verpflichtungen nach Punkt 7. dieses Ver-

tragswerkes erfüllt hat. 

 

UNISAN ha0et nicht für inkorrekte Angaben von Daten jeglicher 

Art im Zuge des Bestellvorganges, wie insbesondere falsche Lie-

feradressen und dadurch verursachte Verspätungen oder Schä-

den. Sendet das Transportunternehmen die Ware an UNISAN zu-

rück, da eine Zustellung beim Kunden nicht möglich war, trägt der 

Kunde die Kosten für den erfolglosen Versand. Das gilt nicht, 

wenn die mangelnde Zustellung auf Umstände zurückzuführen 

ist, die der Kunde nicht zu vertreten hat oder wenn er vorüberge-

hend an der Annahme verhindert war, es sei denn die Leistung 

wurde durch UNISAN angemessene Zeit zuvor angekündigt.  

 

Alle Angaben über Liefer- und Leistungsfristen sind unverbindlich, 

soweit nicht ein Termin ausdrücklich schri0lich zugesagt wurde.  

 

Bei Liefer- oder FerCgstellungsverzögerungen auf Grund von Um-

ständen, die nicht von UNISAN zu vertreten sind, wie insbeson-

dere Gründe höherer Gewalt (beispielsweise Naturkatastrophen 

oder Streiks bei den Zustellern, oder auch behördliche Maßnah-

men im Rahmen einer Epidemie/Pandemie oder Kriege), sowie 

Umstände, die vom Kunden zu vertreten sind, ist UNISAN berech-

Cgt, die Lieferung bzw. Leistung nach Wegfall des Hinderungs-

grundes nachzuholen.  

 

Werden vom Kunden zu vertretende Umstände von diesem nicht 

innerhalb einer von UNISAN gesetzten Frist beseiCgt, ist UNISAN 

berechCgt, über die von ihm zur Leistungsausführung beigeschaf-

fenen Materialien und Geräte, sowie Personal, anderweiCg zu 

verfügen; für den Fall der Fortsetzung der Leistungsausführung 

verlängern sich sämtliche Fristen und Termine auch um den Zeit-

raum, den die Nachbeschaffung der Materialien und Geräte bzw. 

die Nachbesetzung des anderweiCg eingesetzten Personales er-

fordert. Dabei entstehende Mehrkosten sind vom Kunden zu tra-

gen.  

Verschiebt sich die Leistungserbringung von UNISAN aufgrund 

von Umständen, die nicht von UNISAN zu vertreten sind, in eine 

Zeit, in welcher UNISAN weniger Personal zur Verfügung steht 

(bspw. Urlaubszeit), so hat der Kunde die Mehrkosten aus der not-

wendigen Anstellung von Leihpersonal zu tragen.  

 

Sofern nicht ausdrücklich anderes vereinbart wurde, sind Liefe-

rungen ins Ausland nicht möglich. Wurde jedoch eine derarCge 

Lieferung ausdrücklich vereinbart, so hat der Käufer dabei - insbe-

sondere bei Lieferungen in ein Nicht-EWR-Land - alle Im- und 
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Exportspesen inklusive allfälliger Zölle, Gebühren und Abgaben zu 

tragen. Diese sind nicht im Warenkaufpreis enthalten.  

 

Verweigert der Kunde die Annahme, so ist UNISAN von allen wei-

teren Leistungs- und Lieferungsverpflichtungen entbunden und 

berechCgt noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen zu-

rückzubehalten sowie vom Vertrag zurückzutreten. 

Im Fall der Verzögerung der Lieferung bzw. Leistung durch 

UNISAN ist der Kunde berechCgt und verpflichtet, zur Vertragser-

füllung eine angemessene Nachfrist zu setzen und für den Fall, 

dass innerhalb dieser Frist immer noch nicht geleistet wird, mit 

gesonderter Erklärung vom Vertrag zurückzutreten. Im B2B-Be-

reich gilt überdies: Die Nachfrist muss schri0lich gesetzt werden 

und ausdrücklich als solche bezeichnet sein.  

 

Für den Fall eines ungerechLerCgten RücktriKes vom Vertrag 

durch den Kunden gebührt UNISAN dennoch das vereinbarte Ent-

gelt (§ 1168 ABGB). Für B2B-Geschä0e gilt weiters: Eine Anrech-

nung von Ersparnissen oder Einnahmen aus anderweiCgem Er-

werb hat nicht staKzufinden. 

 

6. Leistungsänderungen 

Für vom Kunden bzw. dessen Vertreter zusätzlich angeordnete 

oder geänderte Leistungen, welche im zugrundeliegenden Ange-

bot keine Deckung finden, gilt - sofern nicht ausdrücklich anderes 

vereinbart wurde - ein angemessenes Entgelt als vereinbart. 

 

Geringfügige Änderungen in technischen Belangen, welche zur 

ordnungsgemäßen Leistungserbringung erforderlich sind, sind 

zulässig und gelten als vom Kunden bereits vorweg genehmigt.  

 

Ist der Au0rag aufgrund seiner Natur dringend auszuführen oder 

ist eine dringende Ausführung vom Kunden gewünscht und war 

dieser Umstand bei Vertragsabschluss nicht bekannt, werden 

dadurch anfallende Mehrkosten, wie insbesondere Überstunden-

zuschläge, Kosten rascher Materialbeschaffung und Ähnliches, di-

rekt an den Kunden weiterverrechnet. 

 

7. Mitwirkungspflichten 
Vor Beginn der Arbeiten sind von Seiten des Kunden die nöCgen 

Angaben über die Lage verdeckt geführter Strom-, Gas-, Wasser-

leitungen oder ähnlicher Anlagen sowie allenfalls erforderliche 

staCsche Angaben unaufgefordert zur Verfügung zu stellen. Wer-

den mangels Zurverfügungstellung seitens des Kunden diese 

Aufgaben durch UNISAN erbracht, so gebührt UNISAN dafür ein 

angemessenes Entgelt.   

 

Im Zusammenhang mit zu erbringenden Werkleistungen sind fol-

gende Vorbereitungsarbeiten auf Kosten des Kunden zu überneh-

men bzw. rechtzeiCg zu stellen: 

o alle Erd-, Bau- und sonsCgen branchenfremden Neben-

arbeiten einschließlich der dazu benöCgten Fach- und 

Hilfskrä0e, Baustoffe und Werkzeug; 

o sämtliche erforderliche Bewilligungen DriKer; 

o an der Montagestelle genügend große, geeignete, tro-

ckene und verschließbare Räume für die Au>ewahrung 

der Vertragsgegenstände, Apparaturen, Materialien, 

Werkzeuge und Ähnliches; 

o direkter Zugang zu Sanitärräumlichkeiten oder Zurver-

fügungstellung eines Baustellen-WCs auf Kosten des 

Kunden. 

 

8. GeisCges Eigentum 
Sämtliche technische Unterlagen, wie insbesondere Abbildun-

gen, Zeichnungen und KalkulaConen bleiben geisCges Eigentum 

von UNISAN und dürfen nur mit ausdrücklicher schri0licher Zu-

sCmmung von UNISAN anderweiCg verwendet bzw. genutzt wer-

den.  

 

9. Eigentumsvorbehalt, Zurückbehaltungsrecht 

Die vertragsgegenständlichen Waren bleiben bis zu deren voll-

ständigen Bezahlung im Eigentum von UNISAN.  

 

Ein Zurückbehaltungsrecht kann seitens des Kunden nur ausge-

übt werden, soweit es sich um Forderungen aus demselben Ver-

tragsverhältnis handelt. 

 

Im B2B-Bereich gilt Folgendes: UNISAN behält sich das Eigentum 

an der Ware bis zum vollständigen Ausgleich aller Forderungen 

aus der laufenden Geschä0sbeziehung vor. Vor Übergang des Ei-

gentums an der Vorbehaltsware ist eine Verpfändung oder Siche-

rungsübereignung nicht zulässig. 

 

10. Gewährleistung und Ha0ungsausschluss 

Nach FerCgstellung sind die erbrachten Werkleistungen vom Kun-

den abzunehmen. Die Gewährleistungsfrist beginnt im Zeitpunkt 

der Abnahme. Werden die erbrachten Werkleistungen bereits vor 

diesem Zeitpunkt vom Kunden in Verwendung genommen, so be-

ginnt die Gewährleistungsfrist zu diesem Zeitpunkt. 

 

UNISAN leistet Gewähr dafür, dass die erbrachten Leistungen, die 

im Vertrag ausdrücklich bedungenen bzw. sonst die gewöhnlich 

vorausgesetzten Eigenscha0en haben und die Arbeiten sach- und 

fachgerecht ausgeführt wurden. Falls Materialien vom Kunden 

beigestellt werden, erstreckt sich die Ha0ung von UNISAN auf die 

fachgemäße Arbeit, nicht aber auf Ansprüche aus den beigestell-

ten Materialien.  

 

Werden Helfer vom Kunden bereitgestellt, erstreckt sich die Haf-

tung von UNISAN lediglich auf die fachgemäße Arbeit der Arbei-

ter von UNISAN und nicht auf die vom Kunden beigestellten Ar-

beiter.  

 

Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angelie-

fert, so triW den Kunden die Obliegenheit diese umgehend – spä-

testens innerhalb von drei Tagen ab Warenübernahme – schri0-

lich beim Zusteller zu reklamieren und unverzüglich Kontakt mit 

UNISAN aufzunehmen. Auf die gesetzlichen Gewährleistungs-

rechte hat die mangelnde Meldung keine Auswirkung.  

 

Schadenersatzansprüche im B2B-Bereich sind ausgeschlossen, 

sofern UNISAN nicht krass grob fahrlässig oder vorsätzlich han-

delt. Davon unberührt bleiben Schäden an Personen.  

 

Im B2B-Bereich gilt: Der Kunde ist verpflichtet, die Ware unver-

züglich und mit der gebotenen Sorgfalt eines Geschä0smannes 

auf Qualitäts- und Mengenabweichungen zu untersuchen und of-

fensichtliche Mängel binnen sieben Tagen ab Empfang der Ware 

schri0lich zu rügen. Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rü-

gepflicht ist die Geltendmachung von Gewährleistungs-, Scha-

denersatz- und Irrtumsanfechtungsansprüchen ausgeschlossen. 

 

Die Gewährleistungsfrist im B2B-Geschä0 beträgt in allen Fällen 

sechs Monate. Eine daran anschließende Verjährungsfrist gibt es 

nicht. § 924 ABGB wird beim B2B-Geschä0 ausgeschlossen, dh 

der Kunde hat stets zu beweisen, dass der Mangel bereits zum 

Zeitpunkt der Übergabe vorhanden war. 

 

11. Widerruf/RücktriKsrecht 

Der Verbraucherkunde hat das Recht, binnen 14 Tagen ohne An-

gaben von Gründen einen Vertrag, der im Fernabsatzwege oder 
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außerhalb des Geschä0sraumes von UNISAN iSd FAGG geschlos-

sen wurde, zu widerrufen.  

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage und wird gerechnet ab dem 

Tag, an dem der Verbraucher oder ein vom Verbraucher benann-

ter DriKer, der nicht Beförderer ist, die Waren in Besitz genom-

men hat  

 

Um das Widerrufsrecht auszuüben, hat der Verbraucher miKels 

einer eindeuCgen, aber formlosen Erklärung (zB ein mit der Post 

versandter Brief oder E-Mail) den Entschluss, diesen Vertrag zu 

widerrufen, UNISAN mitzuteilen. Hierfür kann (muss aber nicht) 

das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwendet werden.  

 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass die MiKeilung 

über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Wider-

rufsfrist abgesendet wird. Der Widerruf ist zu adressieren an: 

UNISAN GmbH 

Harter Süd Straße 10 

8075 Hart bei Graz 

info@unisan.cc 

 

Bei einem RücktriK vom Vertrag hat UNISAN die vom Kunden ge-

leisteten Zahlungen einschließlich der Lieferkosten binnen 14 Ta-

gen auf das vom Kunden angeführte Konto rückzuerstaKen und 

hat der Kunde die empfangene Ware unverzüglich, spätestens je-

doch binnen 14 Tagen nach Erklärung des Widerrufs, zurückzu-

stellen. Die Rückzahlung kann von UNISAN so lange verweigert 

werden, bis die Waren in unbeschädigtem und wieder verkau>a-

ren Zustand zurückerhalten wurden bzw. der Nachweis vorlie-

gend ist, dass die Waren zurückgesandt wurden, je nachdem wel-

cher Zeitpunkt davor liegt.  

 

Die Waren sind an folgende Adresse zurückübermiKeln: 

UNISAN GmbH 

Harter Süd Straße 10 

8075 Hart bei Graz 
Die für die Rücksendung entstandenen Kosten hat der Kunde 

selbst zu tragen. 

 

Ein RücktriK vom Vertrag ist insbesondere ausgeschlossen, wenn 

Waren, die nach KundenspezifikaConen angeferCgt werden oder 

eindeuCg auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschniKen sind, 

Vertragsgegenstand sind (§ 18 Abs 1 Z 3 FAGG).  

 

Unternehmerischen Kunden steht kein RücktriKsrecht zu. 

 

12. Datenschutz 
BesCmmungen zum Datenschutz sind in der Datenschutzerklä-

rung enthalten. 

 

UNISAN macht darauf aufmerksam, dass Daten des Kunden auf 

Grund berechCgter Interessen für Werbezwecke verarbeitet wer-

den können (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO). Der Kunde kann dieser Form 

der Datenverarbeitung jederzeit widersprechen (Art 21 Abs 2 

DSGVO). 

 

Der Kunde erteilt seine ZusCmmung, dass die im Vertrag enthal-

tenen personenbezogenen Daten in Erfüllung dieses Vertrages 

von UNISAN automaConsunterstützt, gespeichert und verarbei-

tet werden. Der Kunde ist verpflichtet, Änderungen seiner Woh-

nadresse bekannt zu geben, solange der Vertrag nicht beidersei-

Cg vollständig erfüllt ist. Wird die MiKeilung unterlassen, so gel-

ten Erklärungen und Lieferungen auch dann als zugegangen, 

wenn sie an die zuletzt bekanntgegebene Adresse gesendet wer-

den. 

 

13. Erfüllungsort, Vertragssprache, Rechtswahl und Gerichts-

stand 

Erfüllungsort ist der Sitz von UNISAN. 

Vertragssprache ist Deutsch. 

 

Zu Grunde gelegt und vereinbart wird die österreichische Ge-

richtsbarkeit. Handelt es sich nicht um ein Verbrauchergeschä0, 

ist zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden StreiCg-

keiten das am Sitz von UNISAN sachlich zuständige Gericht aus-

schließlich örtlich zuständig. 

 

Auf diesen Vertrag ist ausschließlich österreichisches materielles 

Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen des internaCo-

nalen Privatrechts sowie des UN-Kaufrechts anwendbar. 

 

14. InformaCon außergerichtliche Streitbeilegung 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Schlichtungsstelle für Ver-

brauchergeschä0e als Auffangschlichtungsstelle für alternaCve 

Streitbeilegung eingerichtet ist. Die Teilnahme am Schlichtungs-

verfahren ist freiwillig. 

 

Verbraucher können über die PlaZorm für außergerichtliche On-

line-Streitbeilegung für StreiCgkeiten, die sich aus Online-Rechts-

geschä0en ergeben, ein Schlichtungsverfahren durchführen. Die 

PlaZorm ist über nachfolgenden Link abru>ar: hKp://ec.eu-

ropa.eu/consumers/odr/. 

UNISAN ist nicht dazu bereit oder verpflichtet, an Streitbeile-

gungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzu-

nehmen. Nähere InformaConen können sie unter info@unisan.cc 

erfahren. 
 

15. SchlussbesCmmungen  
Im B2B-Geschä0 bedürfen sämtliche rechtsgeschä0lichen Erklä-

rungen, Änderungen, Ergänzungen, Nebenabreden, usw. in Be-

zug auf diesen Vertrag und die damit zusammenhängenden Ge-

schä0e zu ihrer GülCgkeit der Schri0form. Das Abgehen von der 

Einhaltung der Formvorschri0en bedarf ebenfalls der Schri0form.  

 

Für den Fall, dass einzelne BesCmmungen dieses Vertrages un-

wirksam oder undurchführbar sind oder nach Vertragsschluss un-

wirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksam-

keit des übrigen Vertrages unberührt. An die Stelle der unwirksa-

men oder undurchführbaren BesCmmung soll diejenige wirk-

same und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der 

wirtscha0lichen Zielsetzung möglichst nahekommen, die die Ver-

tragsparteien mit der unwirksamen beziehungsweise undurch-

führbaren BesCmmung verfolgt haben. 


